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Artikel 9, Abs.1 und 2 der E-PRTR-VO  (EG) 166/2006
Artikel 9

Qualitätssicherung und Qualitätsbewertung

1. Die Betreiber müssen für jede Betriebseinrichtung, die den 
Meldepflichten gemäß Artikel 5 unterliegt, die Qualität der 
übermittelten Informationen gewährleisten.

2. Die zuständigen Behörden prüfen die Qualität 
der…….übermittelten Daten insbesondere im Hinblick auf 

Vollständigkeit,

Kohärenz und 

Glaubwürdigkeit.
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Qualitätssicherung der Betreiber  

Die Betreiber sind verpflichtet, bei der Erstellung der Berichte die „besten 
verfügbaren Informationen“ zu nutzen.

z. B. Informationen aus den IVU BREF zu allgemeinen 
Überwachungsgrundsätzen (Monitoring)

Informationen aus Umweltmanagementsystemen, wie EMAS oder ISO 
14001

Nutzung der Emissionsberechnung mittels Emissionsfaktoren, die in 
der Software hinterlegt sind

Die Veröffentlichung der Daten  im Internet, stärkt die Motivation der 
Betreiber, korrekte Daten zu liefern.
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Vollständigkeit, Kohärenz, Glaubwürdigkeit

Qualitätskriterium Betreiberpflicht (Leitfaden S. 47)

Vollständigkeit Alle Freisetzungen und Verbringungen außerhalb des Standortes aller  
Schadstoffe und Abfälle, 

vollständige Angaben zu den Stammdaten und sonstigen geforderten 
Informationen

Kohärenz Berichterstattung auf Basis eindeutiger und einheitlicher 
Bestimmungsverfahren und der eindeutigen Identifizierung der Quellen 

verlässliche Methoden zur Vergleichbarkeit der Daten in Zeitreihen im
nationalen und internationalen Vergleich sind gefordert 

Glaubwürdigkeit bezieht sich auf die Vertrauenswürdigkeit, Authentizität, Verlässlichkeit, 
nationale und internationale Vergleichbarkeit und Transparenz (z.B. Kenntnis der 
Bestimmungsmethoden). 
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Qualitätsprüfung durch die Behörden (1/1)

Zur Datenprüfung sollen bereits vorliegen Informationen genutzt werden:

Daten aus Genehmigungsverfahren und Überwachung,

Daten aus der Eigenüberwachung, 

Informationen, die durch das EMAS vorliegen 

Daten aus dem EPER 

Daten aus den Emissionserklärungen

Daten aus weiteren Berichterstattungen ( 13. BImschV, CO2-Handel,…)



M. Ebner von Eschenbach, Schwerin 06.06.2008 6

Qualitätsprüfung durch die Behörde (1/2)

Die Art und Weise der Überprüfung durch die Behörde ist nicht
konkret vorgegeben.

Bei Unklarheiten, nicht plausiblen Daten oder sonstigen 
Abweichungen der Informationen wird die Behörde Klärung und 
Richtigstellung  von den Betreibern verlangen.

Sind der Behörde alle Berichtsdaten plausibel, muss der Betreiber 
aber keine Nachricht über das Ergebnis der Prüfung erhalten. 
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Prüfablaufschema (1/2)

Sichtung der vom Betreiber mitgeteilten Daten zu 

Freisetzungen und Verbringungen Weitere Prüfung erforderlich

Weitere Prüfungen:

Rückfrage beim Betreiber,

Vergleich mit verfügbaren Unterlagen  (Genehmigungsunterlagen, Daten aus den 

Emissionserklärungen, Daten aus  Eigenkontrolle und behördl. Überwachung etc.)

Vergleich mit Daten von Verbänden und allg. zugänglichen branchenspezifischen 

Unterlagen.

Die Entscheidungen, welche Prüfungen durchgeführt werden, treffen die 

zuständigen Behörden! 

Im Einzelnen werden keine bestimmten vorzunehmenden Prüfungen 

vorgeschrieben. 

Weitere Prüfung

Prüfung beendet

Einzelfall- / Detailprüfung  „in Stichprobe“

(Qualitätssicherung der Daten durch Behörden im PRTR)

in Ordnung

nicht in Ordnung

in Ordnung

Nicht in Ordnung
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Überwachung der Berichtspflicht
aktive Fehlanzeige oder Bejahung der Berichtspflicht

Die Betreiber werden aufgefordert, der Behörde auch mitzuteilen, falls sie 
nicht der Berichtspflicht unterliegen.

Die aktive Fehlanzeige ist eine freiwillige Mitteilung der Betreiber und 
erleichtert der Behörde, die Einhaltung der Berichtspflicht zu kontrollieren

in der Maske PRTR-Betriebseinrichtung, 

im Feld: Informationen zur Betriebseinrichtung 

kann die Fehlmeldung frei eingetragen werden.

oder e-Mail an:

prtr@lung.mv-regierung.de

PRTR-Praxishandbuch
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Maske: PRTR - Betriebseinrichtungen bearbeiten

Fehlanzeige,

keine 
Berichtspflicht 
aufgrund geringer 
Emissionsmengen, 
oder 
Produktionsdauer



M. Ebner von Eschenbach, Schwerin 06.06.2008 10

Berichterstattung der luftseitiger Emissionen
In der E-PRTR-VO (Anhang II) sind  insgesamt 91 Schadstoffe aufgelistet, davon
sind  60 Schadstoffe als relevante Luftschadstoffe aufgeführt.

Wenn der angegebenen Schwellenwert des jeweiligen Schadstoffes überschritten 
wird, muss die Emission für diese Betriebseinrichtung in das PRTR berichtet 
werden.

NH3 Schwellenwert  Freisetzung Luft = 10 000 kg/a

Die Ermittlung der Daten erfolgt auf der Grundlage vom 

Messungen  (M- Measurement)

Berechnungen  (C- Calculation)

Schätzungen  (E- Estimation)

Bei den einzelnen Ermittlungsarten muss das Bestimmungsverfahren mit 
angegeben werden.
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Bestimmungsverfahren für M, C, E
standardisierte und international anerkannte Messverfahren für Luft– und 
Wasserschadstoffe sind für die Bestimmung der Emissionen anzugeben. 
(sind in der Software integriert)

Bei Daten, die auf Messungen oder Berechnungen basieren, ist das 
analytische und/ oder das Berechnungsverfahren anzugeben.

Der Betreiber ist verpflichtet, alle Daten (auch bei versehentlichen 
Freisetzungen) anzugeben, sofern solche Daten vorliegen. 

(Leitfaden für die Durchführung des E-PRTR)
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sektorspezifisches Verzeichnis der Schadstoffe (1/1)

Im Anhang 4 des Leitfadens ist ein nicht erschöpfendes 
sektorspezifisches Verzeichnis aufgeführt, welche Schadstoffe 
wahrscheinlich für die jeweiligen PRTR- Tätigkeiten relevant sein 
könnten.

Dieses Verzeichnis wird auch von der Behörde für die von ihr 
durchzuführende Prüfung im Hinblick auf Vollständigkeit, Kohärenz 
und Glaubwürdigkeit mit herangezogen werden.



M. Ebner von Eschenbach, Schwerin 06.06.2008 13



M. Ebner von Eschenbach, Schwerin 06.06.2008 14

Unterstützung der Berechnung durch 
BUBE-Online

Die Software unterstützt für ausgewählte Tätigkeiten die Emissionsberechnungen mittels 
Emissionsfaktoren
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Kennzeichnung der Betriebseinrichtung bei 
Unterschreitung der Schwellenwerte
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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